
Sicherung der Gehbahnen im Winter  
 
Der Winter ist da!!!!  Hier die wichtigsten Regelungen: 
• Sicherungsfläche: Gehweg oder Gehbahn auf öffentlicher Straße von 

1 m Breite parallel zur Grundstücksgrenze 
• Sicherungspflichtiger: direkt an den öffentlichen Straßengrund 

Angrenzende (Vorderlieger) und zugeordnete Hinterlieger 
• Sicherungsumfang: werktags ab 6.30 Uhr, sonntags ab 8.00 Uhr 

räumen und streuen, Maßnahmen so oft wie nötig bis 20.00 Uhr 
wiederholen 

 
Die winterliche Witterung ist oft mit erheblichen Erschwernissen des 
Straßenverkehrs verbunden und birgt auch Gefahren für die Fußgänger. 
Jedes Jahr kommt es zu Stürzen, wenn Gehwege nicht ausreichend 
geräumt und gestreut wurden. Die Haftung muss der jeweilige 
Sicherungspflichtige übernehmen, in dessen Zuständigkeitsbereich sich 
der Unfall ereignet hat. 
 
Aus diesem Grunde möchten wir auch in diesem Jahr auf die in der 
Gemeinde Burgthann geltende Winterverordnung hinweisen. 
 
Demnach haben Vorder- und Hinterlieger gemeinsam die Verpflichtung, 
zur Verhütung von Gefahren, Gehbahnen auf den an ihr Grundstück 
angrenzenden oder ihr Grundstück mittelbar erschließenden öffentlichen 
Straßen (Sicherungsfläche) auf eigene Kosten in sicherem Zustand zu 
erhalten. 
Zu den öffentlichen Straßen gehören alle dem öffentlichen Verkehr 
gewidmeten Straßen, Wege und Plätze, auch Geh- und Radwege 
innerhalb der geschlossenen Ortslage. 
Jeweils parallel zur Grundstücksgrenze verlaufend und auf 1 m Breite 
begrenzt, ist werktags ab 6.30 Uhr und an Sonn- und Feiertagen ab 8 
Uhr, die Sicherungsfläche von Schnee und/oder Eis zu befreien und mit 
geeigneten abstumpfenden Stoffen zu bestreuen. Der Einsatz von 
Tausalz ist nur bei besonderer Glättegefahr (z. B. an Treppen oder 
starken Steigungen) zulässig. Die Sicherungsmaßnahmen sind so oft 
wie erforderlich bis 20 Uhr zu wiederholen. 
 
Der geräumte Schnee oder die Eisreste sind neben der Gehbahn so zu 
lagern, dass der Verkehr nicht gefährdet oder erschwert wird. 
Abflussrinnen, Hydranten, Kanaleinlaufschächte und 
Fußgängerüberwege sind bei der Räumung freizuhalten. 
 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe. 
 


